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Entlastungsstrasse Nord Münsingen 

Hinweise zu Eingaben Mitwirkung 

Betrachtungen zur Variante blau 

Auftrag 

Überprüfung der Variante blau aufgrund von Mitwirkungseingaben. 

  

Beilage 

Situation 1:1000  Variante blau 

Tabellen "Flächen Landbedarf" für beide Varianten 

Positionspapier der Kant. Denkmalpflege vom 6. Februar 2017 

Grundlagen 

- Berechnungen aus dem Vorprojekt 

Geometrie / Technik 

Lage der Unterführung Bahnlinie beim Pfarrstutz / bestehende Unterführung. 
Anschluss an Hunzigenstrasse ca. 150 m nördlich des "Rondell". 

 

Auswirkungen der Variante blau 

Motorisierter Individualverkehr MIV 

Grundsätzlich verläuft die Strasse für den MIV ab Projektanfang dem Kreisel Bernstrasse bis 
nach der Unterführung Bahnlinie ähnlich wie Variante grün. 

Der Übergang von "Generell 50" zu "Zone Tempo 30" wird in Variante grün mit dem Knoten 
Pfarrstutz markant unterstützt. Dies ist in der Variante blau nicht der Fall oder es muss eine 
zusätzliche Massnahme eingerichtet werden. 

Die bestehende Unterführung weist einen ungenügender Querschnitt auf: 
- Die Unterführung ist nur einspurig befahrbar. 
- Befindet sich ein Fahrzeug in der Unterführung, ist für Fussgänger keinen Platz vorhanden. 

Diese Situation kann nur mit einer 3-Phasen-Lichtsignalanlage gelöst werden: 
1. Phase MIV Richtung PZM   2. Phase MIV Richtung Pfarrstutz   3. Phase Fussgänger. 
Während des Abendverkehrs ist mit einem Rückstau bis in den neuen Kreisel auf der 
Kantonsstrasse zu rechnen. 
Die einstreifige Verkehrsführung (Signale "Vortritt vor dem Gegenverkehr" und "Dem 
Gegenverkehr Vortritt lassen") ist wegen der ungenügenden Sichtverhältnisse nicht zulässig 
und die Fussgängerführung ist ebenfalls nicht gelöst.  

Die bestehende Unterführung kann in ihrem heutigen Zustand nicht weiter benutzt werden. Ein 
Neubau einer Unterführung wie in Variante grün ist unumgänglich. 

 

Ab dem "Rondell" bis zum Projektende in der Sägegasse sind beide Varianten identisch.  
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Langsamverkehr 

Für den Langsamverkehr sind im Bereich Pfarrstutz neue Verbindungen von der Entlastungs-
strasse zum Pfarrstutz sowie vom Pfarrstutz zum Radweg erforderlich. 

Hier kann nicht, wie in Variante grün, auf den Gehweg und die Treppe verzichtet werden, weil 
sonst keine Verbindung zwischen Tägermatt und Rossbode mehr besteht. 

Im Abschnitt Hunzigenstrasse ist die Strecke in Variante blau, auf welcher der Radverkehr auf 
der neuen Entlastungsstrasse mit dem MIV mitfahren muss, um ca. 150 m länger als in 
Variante grün. 

In Variante grün können Fussgänger wie bisher die Verbindung Pfarrstutz - PZM auf dem 
bestehenden verkehrsarmen Weg benutzen. Einzig beim Knoten Pfarrstutz muss die neue 
Entlastungsstrasse gequert werden. 
In Variante blau müssen die Fussgänger die gleiche Strecke auf einer Länge von ca. 200 m 
entlang der neuen Strasse gehen, und dabei noch zwei Umwege (beim Knoten PZM 1 sowie 
beim Pfarrstutz) in Kauf nehmen. 

 

 

Knoten 

Durch das Verschieben der Unterführung Bahnlinie Richtung Rubigen muss auf Seite PZM ein 
zusätzlicher Knoten PZM realisiert werden (siehe Plan: Knoten PZM 1). Die gestalterisch und 
strassentechnisch gelungene Lösung beim Knoten PZM 2 "Rondell" wie in Variante grün 
entfällt. Hier muss aber für den Abbiegeverkehr gleichwohl eine Lösung z.B. mit Mischstreifen 
angeboten werden. 

Die Weganordnungen des PZM dürfen nicht geändert werden (ISOS). Eine Zusammenlegung 
von Zufahrten, damit man an einem Punkt an die neue Strasse anschliessen kann, ist nicht 
möglich. 

 

Schnittstelle Bahninfrastruktur 

 

Stellungnahme SBB (gem. Sitzungsprotokoll SBB / Gemeinde Münsingen in Olten vom 
08.03.2017) : 

 Die Variante grün ist aus Sicht der SBB in jedem Szenario die bevorzugte Variante da 
sie ausserhalb von Weichenbereichen liegt 

 Auch im Falle einer gemeinsamen Ausführung der ESN zusammen mit dem SBB- 
Projekt wird die Variante blau nicht günstiger als die Variante grün 

 Für die SBB ist auch im Falle einer gleichzeitigen Ausführung die Variante grün die 
bevorzugte Variante, da sie keine Abhängigkeiten zum SBB- Projekt schafft (bei der 
Variante blau müssen zwingend vorgängig Weichen verlegt werden).  

 

Integration in Landschafts- und Ortsbild 

siehe Positionspapier der Kant. Denkmalpflege 

 

Umwelt:  Lärm 

 

Für die lärmtechnischen Abklärungen wurde kurzfristig das Büro B+S Ingenieure und Planer 
beauftragt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass der Bau der ESN Münsingen bei keiner 
Variante negative Auswirkungen auf die Lärmsituation hat. Die zulässigen Höchstwerte werden 
in jedem Fall und in allen Bereichen unterschritten. 
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ermittelter Kulturlandverlust 

Flächen Variante grün 
(Vorprojekt) 

Variante blau Differenz zu 
Vorprojekt 

Neu versiegelte Fläche 8'735 m² 8'165 m² - 570 m² 

Kulturlandverlust (Neu versiegelte Fläche + 
Böschungen, Rabatten, Versickerung) 

12‘000 m2 11‘925 m2 -75 m2 

 

 

Fazit:  

Die Variante blau beansprucht weniger neu versiegelte Fläche, der entstehende reale 
Kulturlandverlust unterscheidet sich zur Variante grün allerdings aufgrund der entstehenden 
Linienführung nur unwesentlich. 
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Bührer + Dällenbach Ingenieure AG 

3612 Steffisburg, 23. März 2017 
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Kostensituation 

Der Vergleich der beiden Varianten ergibt folgende Hinweise zu den Kosten: 

 Der Verbrauch von Grünfläche wäre in Variante blau um 570 m² geringer. Der 
Kulturlandverlust (Neu versiegelte Fläche und Böschungen, Rabatten, Versickerung) ist bei 
der Variante blau nur unwesentlich um 75 m2 geringer als bei der Variante grün. Im 
Kostenvergleich ist dies vernachlässigbar. 

 Der Ausbau der Variante blau muss ausserhalb des Siedlungsgebietes auf der ganzen 
Strecke erfolgen. Die Tragfähigkeit der bereits vorhandenen Belagswege genügt der neuen 
Belastung nicht. Der Oberbau muss auch hier komplett ersetzt werden. 

 Die bestehende Unterführung der Bahn genügt den Anforderungen an die neue Strasse 
nicht und muss in durch einen Neubau ersetzt werden. 

 Die Lage der neuen Unterführung in Variante blau liegt genau unter einer Weiche der 
Bahninfrastruktur. Der Bau der Unterführung bedingt den vorübergehenden Ausbau der 
Weiche. Die SBB schätzt die Kosten für den Aus- und Wiedereinbau einer Weiche auf 
ca. Fr. 1,5 Mio (gemäss Kostenschätzung Herr Stefan Strub, SBB an der 8. PL-Sitzung vom 
21.01.2016, auf Nachfrage der Projektleitung). 

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass sich die Kosten für die Honorare, den Bau 
sowie für Land und Rechte nicht wesentlich unterscheiden.  

Einzige Ausnahme sind die Mehrkosten für den Aus- und Einbau der Bahn-Weiche und die 
Stromsicherungsarbeiten.  

Resultierende Mehrkosten für Variante blau: Total  Fr.  1'500'000.- 

Fazit 

 Die detaillierten technischen Hinweise unterstützen die Beurteilungen im Variantenvergleich. 

 In Anbetracht der Tatsache, dass die Variante blau "aus denkmalpflegerischer Sicht nicht 
bewilligungsfähig" ist und der Aus- und Einbau der Weiche durch das BAV wohl nicht 
bewilligt wird, scheidet diese  aus. Es wird die Weiterverfolgung der Variante Grün 
empfohlen. 
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Entlastungsstrasse Nord 

 

 

Sehr geehrte Herr Niederberger 

 

Gemäss unserer letzten Besprechung wünscht die Gemeinde eine Stellungnahme der SBB 

zum Vorprojekt Entlastungsstrasse Nord und insbesondere zur Lage der Unterquerung zur 

Bahn. Die Bestvariante tangiert heute keine Weichen, Masten, etc. Die Variante Blau (Querung 

bei bestehender Unterführung Pfarrstutz) liegt hingegen unter einem Spurwechsel.  

 
 

Baubeginn der ESN ist 2020/2021 geplant. Wir nehmen zur Kenntnis, dass mit Beginn der Pla-

nung des Strassenplans Ende 2017 auch die Planung der Unterquerung der Bahn mit der SBB 

(inkl. Intervallplanung) begonnen wird. 
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Die Gemeinde wünscht von der SBB eine schriftliche Aussage zu folgenden Fragen:  

 

 Könnte die SBB einer Querung blau grundsätzlich zustimmen  

 Falls ja, Kostenfolge bzw. Mehrkosten bei Querung Variante blau statt grün  

(zweimaliges Versetzten der Weiche, Machbarkeit)  

 Einschätzung der Bestvariante  

 Aussage zur Intervallplanung  

(wann wäre Variante blau frühestens und Variante grün frühestens möglich)  

 

1. Stellungnahme SBB 

1.1. Querung BLAU 

 Der bestehende Spurwechsel über der neuen Querung muss dauernd zur Verfügung 

stehen für verkehrliche Abwicklung, ein temporärer Wegfall des Spurwechsels kann 

aufgrund der sich daraus ergebenden Reduktion der Streckenkapazität im Unter-

haltsfall nicht zugestanden werden.  

 Dies bedingt die Verschiebung bzw. Neubau des Spurwechsels an neuer Lage  

(inkl. Anpassen der Elemente Sicherungsanlagen, Fahrstromanlagen, Kabeltrassen, 

etc.) 

 Fundamentsicherung Übertragungsleitungsmast 180-104   

 Anpassen der Zugänge zu den Lärmschutzwänden (LSW) 

 Aufgrund der komplexeren Bauumsetzung sind deutlich mehr Bauintervalle erforder-

lich als bei Variante „grün“, welche die Streckenkapazität einschränken und zusätzli-

che Kosten verursachen 

 Die Kosten für das Verschieben einer Weiche und einer Zurückversetzung nach dem 

Bau der Strassenunterführung liegen in der Grössenordnung von CHF 1.5 Mio. 

(Angabe der SBB protokolliert in AN 8. PL-S vom 21.01.2016). Bei dieser Angabe 

handelt es sich um eine Richtgrösse losgelöst vom konkreten Fall. Die Kostenerhe-

bung erfolgt im Rahmen einer zu erarbeitenden Studie.  

  

Fazit:  

 Die Variante Blau ist technisch machbar jedoch aufwändiger und damit teurer 

 Zu den tatsächlichen Kosten können keine Aussagen gemacht werden. Diese müs-

sen im Rahmen einer Studie bzw. Projektierung eruiert werden. 

1.2. Bestvariante 

 Die Variante „grün“ ist aus Sicht Bahn nach wie vor die Bestvariante, sofern die Aus-

führung wie heute geplant 2020 / 21 erfolgen muss. 

 Die technische Machbarkeit erfordert keine speziellen Massnahmen bzw. Mehrauf-

wendungen, da im Gleisbereich keine Weichenverbindung liegt 
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1.3. Intervallplanung 

 Die für die Realisierung des Projekts ESN notwendigen Streckensperrungen / Bauin-

tervalle sollten aufgrund einer ersten Grobabklärung 2020 / 21 gewährt werden kön-

nen. 

 Bauintervalle sind 2-3 Jahre vor Baubeginn zu beantragen. Dies basierend auf einem 

Projektierungsstand, welcher die notwendigen Bauphasen zeitlich konkret ausweist. 

Im vorliegenden Projekt liegt die nötige Bearbeitungstiefe noch nicht vor. 
 

1.4. Koordination ESN-Projekt mit Bahnprojekt „STEP-Ausbau Aaretal“ 

Im Rahmen des Ausbauprogramms STEP 2025 hat die SBB den Auftrag, unter anderem auch 

den Bahnhof Münsingen für das geplante Angebotskonzept mit dem ¼-Stundentakt der S-Bahn 

auszubauen. Im Rahmen dieses Projekts werden auch die Anforderungen der Behindertenge-

setzgebung erfüllt. Es ist nicht auszuschliessen, dass sich durch eine zeitliche Koordination der 

beiden Projekte Synergien ergeben können.  

Gemäss aktueller Planung dürfte die Bauausführung im Rahmen des SBB-Projekts in einem 

Zeitfenster zwischen 2023 – 2026 möglich sein.  

 

Wir empfehlen der Gemeinde daher, die weitere Planung der ESN laufend mit dem STEP-

Projekt der SBB abzugleichen. 

 

1.5. Fazit 

 Die Variante grün ist aus Sicht SBB in jedem Szenario die bevorzugte Variante da sie aus-
serhalb von Weichenbereichen liegt 

 Auch im Falle einer gemeinsamen Ausführung der ESN zusammen mit dem SBB-Projekt 
wird die Variante blau nicht günstiger als die Variante grün.  

 Für die SBB ist auch im Falle einer gleichzeitigen Ausführung des ESN- mit dem SBB-
Projekt die Variante grün die bevorzugte Variante, da sie keine Abhängigkeiten zum SBB-
Projekt schafft (bei der Variante blau müssen zwingend vorgängig Weichen verlegt werden).  

 

 

Freundliche Grüsse 

  
 

Andreas Rüegger 

 

Thomas Vogel 

Netzentwickler  Projektleiter Ausbau STEP Aaretal 
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ESN Nord  Münsingen: Variantenvergleich aus Sicht Langsamverkehr 

Sehr geehrte Frau Eichholzer,  

11 	sehr geehrter Herr Mett 

Hiermit erhalten Sie unsere Überlegungen zur Gegenüberstellung  der  beiden Varianten blau 
und grün.  Es  wird nur auf  den  Fuss- und Veloverkehr eingegangen. 

• Die  Direktheit für Fussverkehr ist  in  Variante  blau schlechter als  in  Variante Grün:  
Zwischen Pfarrstutz  und  Klinik müssen  an  mehreren Orten kleine Umwege  in  Kauf ge-
nommen werden  (ca. 120  m  Mehrweg = Mehraufwand  von ca. 1.5 Minute pro  Rich-
tung). Allenfalls könnte  in  Variante  blau auf Seite Klinik eine zusätzliche Querungsstel-
le vorgesehen werden, womit sich  der  Umweg leicht (um  ca 50  m)  reduzieren  liesse.  
Gegenüber  Variante Grün  hat  die  Variante  Blau eine etwas geringere Attraktivität für  
den  Fussverkehr, indem "nur" noch ein  Trottoir  entlang einer relativ dicht befahrenen 
Strasse benutzen werden kann. Bei  Variante Grün  kann hingegen ein  ca 3.00m  breites 
Strässchen genutzt werden (das allerdings  mit  dem Veloverkehr geteilt werden muss). 

• Für  den  Veloverkehr gilt bezüglich  der  Direktheit  in  etwa das Gleiche:  Variante Grün  
hat geringere Umwege als  Variante  blau. Extrennbeispiel ist  hier  die  Verbindung 
Schlossgut - Klinik:  In  Variante Grün  fährt  man  durchwegs abseits  des  motorisierten 
Verkehrs. Bei  Variante  blau sind  es mind. 150  m  Mehrweg  mit  zum Teil sehr engen 
Kurven (Richtungswechsel  von 180  Grad)  und  zudem muss  die  Strasse  mit  dem moto-
risierten Verkehr geteilt werden (= höhere Gefährdunq für  den  Veloverkehr, v.a.  die  
Ungeübten (z.B. Schüler)). 

• Auf  der  Hunzigenstrasse verläuft  die  regionale Velofreizeitroute Nr.  64.  Auf Velowan-
derrouten sind vielfach ungeübte Velofahrende unterwegs (z.B. Familien mit Kindern).  
In  Variante blau ist  der  Abschnitt, welcher  von den  "Velowanderern" und dem Auto-
verkehr geteilt wird, länger als  in  Variante grün. Dafür ist das Linksabbiegen  in der  
Kurve  in  Richtung Klinik-Mühle Hunziken besser, weil keine Trottoirüberfahrt wie  in  Va-
riante Grün zu überqueren ist  
In  Variante blau fehlen  die  Radstreifen zwischen dem Rondell und dem Abzweiger vor  
der  Unterführung.  In  Variante grün sind sie bis zum Abzweiger vorgesehen. Vermutlich 
wäre  dies  aber auch mit Variante blau realisierbar. 



• Bezüglich dem Komfort hat  die  Variante grün v.a. auf  der  Strecke Pfarrstutz - Klinik  
den  Vorteil, dass keine Höhendifferenz überwunden werden muss.  In  Variante blau ist 
hingegen zwingend eine Höhendifferenz zu überwinden.  Die  Normwerte werden dabei  
in  beiden Varianten eingehalten (Variante blau ist zwar zu wenig detailliert geplant, wä-
re aber vermutlich analog  der  Unterführung  in  Variante grün und somit ok). Dennoch 
bedeuten Steigungen gegenüber  der  Ebene immer eine Komforteinbusse. 

Fazit  
Die  Variante grün weist insgesamt mehr Vorteile für  den  Fuss- und Veloverkehr auf als  die  
Variante blau. 

Ich hoffe, dass  die  Ausführungen soweit verständlich sind. Bei weiteren Fragen stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse  

Oliver Dreyer 
Co-Leiter Fachstelle Langsamverkehr 
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Bern, 10. Februar 2017  

Gemeinde Münsingen 

Entlastungsstrasse Nord: Lärmtechnische Abklärungen 

 

1. Einleitung 

1.1. Ausgangslage 

Mit über 18'000 Fahrzeugen pro Tag weist die Ortsdurchfahrt der Gemeinde Münsingen (Bernstrasse) 
eine sehr hohe Verkehrsbelastung auf. Wegen zahlreichen Neubauprojekten und einer allgemeinen 
Zunahme an Verkehr, wird bis zum Jahr 2030 mit einem Anstieg der Verkehrsmenge auf über 20'000 
Fahrzeugen pro Tag gerechnet.  

Die projektierte Entlastungsstrasse Nord in Münsingen (vgl. Abbildung 1) soll als neue Direktverbin-
dung des Ortsteils West zur Bernstrasse dienen. Ungefähr 6'000 Fahrzeuge sollen durch diese neue 
Verbindung von der Bernstrasse auf die neue Entlastungsstrasse verlagert werden.  

 

Abbildung 1: Projektierte Entlastungsstrasse Nord Münsingen, Bestvariante Grün 

1.2. Auftrag 

Aus der bisherigen Planung geht die sogenannte Variante Grün als Bestvariante hervor (vgl. Abbil-
dung 2). In der vorliegenden lärmtechnischen Abklärung sollen die Variante Grün und die Variante 
Blau einander gegenübergestellt werden. Dabei werden die Unterschiede der Varianten hinsichtlich 
des Lärmschutzes aufgezeigt. 
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Abbildung 2: Variantenstudium Entlastungsstrasse Nord 

2. Grundlagen 

2.1. Projektgrundlagen 

Zur Bearbeitung standen folgende allgemeinen Grundlagen zur Verfügung: 
[1]  Sanierung Ortsdurchfahrt und Entlastungsstrasse Nord Münsingen, Kurzbericht; Oktober 2016 
[2]  Übersichtsplan Varianten Entlastungsstrasse Nord Münsingen, 1:2'000, 30.6.2016 
[3]  Übersichtsplan Entlastungsstrasse Nord Münsingen, Vorprojekt, 1:2'000, 08.6.2016 
[4] Höhenmodell des Ist-Zustandes, Bührer + Dällenbach Ingenieure AG, Steffisburg 
[5] Baurechtliche Grundordnung der Gemeinde Münsingen (Baureglement, 2010 & Zonenplan 1, 2011) 
[6] Eigene Begehung vom 26.1.2017 

2.2. Verkehrsgrundlagen 

Die Daten zum jahresdurchschnittlichen Gesamtverkehr wurden dem Kurzbericht 'Sanierung Orts-
durchfahrt und Entlastungsstrasse Nord Münsingen' vom 12.Oktober 2016 entnommen. Dabei wurden 
die Verkehrszahlen des Jahres 2030, Szenario 2.1 für die lärmtechnischen Abklärungen zu den Vari-
anten Grün und Blau verwendet: 

Abschnitt Schulzentrum Schlossmatt bis Rondell PZM 

DTV 2030: 4'200 Fz/Tag (jahresdurchschnittlicher Gesamtverkehr) 
Nt2 = 6% (Schwerverkehr) tags (6 - 22 Uhr) 
Nn2 = 3% (Schwerverkehr) nachts (22 - 6 Uhr) 
v = 30 km/h (Signalisierte Geschwindigkeit) 
i = <3% 

Emissionspegel  LrE = 70.6 dBA (Tag) LrE = 57.1 dBA (Nacht) 

Abschnitt Rondell PZM bis Pfarrstutz 

DTV 2030: 6'000 Fz/Tag (jahresdurchschnittlicher Gesamtverkehr) 
Nt2 = 6% (Schwerverkehr) tags (6 - 22 Uhr) 
Nn2 = 3% (Schwerverkehr) nachts (22 - 6 Uhr) 
v = 30 km/h (Signalisierte Geschwindigkeit) 
i = <3% 

Emissionspegel  LrE = 72.2 dBA (Tag) LrE = 60.2 dBA (Nacht) 
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Abschnitt Pfarrstutz bis Kreiselprojekt Kanton 

DTV 2030: 6'000 Fz/Tag (jahresdurchschnittlicher Gesamtverkehr) 
Nt2 = 6% (Schwerverkehr) tags (6 - 22 Uhr) 
Nn2 = 3% (Schwerverkehr) nachts (22 - 6 Uhr) 
v = 50 km/h (Signalisierte Geschwindigkeit) 
i = 5% 

Emissionspegel  LrE = 75.0 dBA (Tag) LrE = 63.1 dBA (Nacht) 

2.3. Zonenplan / Empfindlichkeitsstufe 

Gemäss Zonenplan und Baureglement der Gemeinde Münsingen kommen im untersuchten Perimeter 
die Empfindlichkeitsstufen (ES)1 I, II und III vor (vgl. auch Abbildung 3): 
 

Gebiet Empfindlichkeitsstufe gemäss Zonenplan 

Schlossmatt: 
- Schulanlage Schlossmatt 
- Gewerbe Schlossmatt 

 
ES II 
ES III (Betrieb) 

Bernstrasse ES III 

PZM ES I 

Rossbode ES III 

Tabelle 1: Empfindlichkeitsstufen in den untersuchten Gebieten 

Beim Bau von Neuanlagen in erschlossenen Bauzonen gelten für lärmempfindliche Räume die Pla-
nungswerte (PW). 

Für das vorliegende Bauvorhaben gelten somit die PW der ES I, II und III, d.h. es dürfen gemäss LSV, 
Anhang 3 (Strassenverkehrslärm) und folgende Beurteilungspegel Lr nicht überschritten werden: 

Planungswerte ES I  

� Lr tags (6 – 22 Uhr) = 50 dBA 

� Lr nachts (22 – 6 Uhr) = 40 dBA 

Planungswerte ES II  

� Lr tags (6 – 22 Uhr) = 55 dBA 

� Lr nachts (22 – 6 Uhr) = 45 dBA 

Planungswerte ES III  

� Lr tags (6 – 22 Uhr) = 60 dBA 

� Lr nachts (22 – 6 Uhr) = 50 dBA 

Für Räume in Betrieben, die in Gebieten der ES I, der ES II und der ES III liegen, gelten nach Art. 42 
LSV um 5 dB(A) erhöhte Planungswerte. Die erhöhten Grenzwerte gelten nicht für Schulen, Anstalten 
und Heime.  

                                                      
1 In der LSV (Art. 43) sind die Empfindlichkeitsstufen wie folgt beschrieben: 

 ES I: Zonen mit einem erhöhten Schutzbedürfnis, namentlich Erholungszonen. 
 ES II: Zonen in denen keine störenden Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohnzonen sowie Zonen für öffentliche Bauten und 
 Anlagen. 
 ES III: Zonen, in denen mässig störende Betriebe zugelassen sind, namentlich Wohn- und Gewerbezonen (Mischzonen) sowie 
 Landwirtschaftszonen. 
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Für Gebiete und Gebäude, in denen sich Personen in der Regel nur am Tag oder in der Nacht aufhal-
ten, gelten nach Art. 41 LSV für die Nacht bzw. den Tag keine Belastungsgrenzwerte. 

3. Beurteilung der Lärmsituation 

3.1. Ermittlung der Lärmbelastung 

Die Ausbreitungsberechnungen erfolgten mittels der Software CadnaA, Version 2017 (build 
157.4702), basierend auf dem Berechnungsansatz StL-86+ (A = 43) für Strassenverkehrslärm. Dabei 
wurde die neue ESN in der Bestvariante Grün und in der Variante Blau modelliert und berechnet. 

Zur Beurteilung der Lärmempfindlichkeit von Gebäuden wurde am 26. Januar 2017 eine Begehung 
durchgeführt. 

Der Untersuchungsperimeter Entlastungsstrasse Nord kann grundsätzlich in vier Gebiete (vgl. Abb. 3) 
eingeteilt werden, für welche die Berechnungsresultate im folgenden Kapitel zusammengefasst wer-
den. 

 

Gerbegraben 8 

Gebiet PZM 

Gebiet Bernstrasse 

Gebiet Rossbode 

Gebiet Schlossmatt 

Abbildung 3: Ausschnitt aus dem Berechnungsmodell Bestvariante Grün mit den beurteilten Gebieten 

Gebäude 4 

Gebäude 1 

Gerbegraben 6 

Gebäude 3 
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3.2. Berechnungsresultate mit Vergleich der Varianten 

In den Gebieten Schlossmatt und Bernstrasse ergeben sich in den berechneten Lärmimmissionen der 
Varianten Grün und Blau praktisch keine Differenzen. Bei den Liegenschaften Bernstrasse 33 und 
Bernstrasse 35 (Gebiet Bernstrasse) resultieren für Variante Blau um 1-2 dB(A) leicht höhere Pegel, 
als bei Bestvariante Grün. Dies lässt sich mit der Verschiebung der Kurve nach Norden, östlich des 
Bahndammes erklären und ist für einen Variantenentscheid nicht weiter relevant. 

Es ergeben sich für die 4 Gebiete folgende Maximalpegel für den Tag- bzw. Nachtzeitraum: 

Gebiet Bestvariante Grün Variante Blau 

Schlossmatt: 

Schulanlage Schlossmatt (ES II) 
Gewerbe Schlossmatt (ES III) 

 

tags: 50 dB(A) / nachts: 36 dB(A) 
tags: 60 dB(A) / nachts: 46 dB(A) 

 

tags: 50 dB(A) / nachts: 36 dB(A) 
tags: 60 dB(A) / nachts: 46 dB(A) 

Bernstrasse (ES III) tags: 57 dB(A) / nachts: 46 dB(A) tags: 57 dB(A) / nachts: 46 dB(A) 

PZM (ES I) tags: 43 dB(A) / nachts: 31 dB(A) tags: 45 dB(A) / nachts: 35 dB(A) 

Rossbode (ES III) Tags: 49 dB(A) / nachts: 40 dB(A) Tags: 47 dB(A) / nachts: 36 dB(A) 

Tabelle 2: Berechnete Maximalpegel für die beiden Varianten 

In den beiden Gebieten PZM und Rossbode zeigen sich zwischen den beiden Varianten die grössten 
Unterschiede. Zum besseren Aufzeigen der Pegeldifferenzen zwischen Bestvariante Grün und Varian-
te Blau wurden repräsentative Gebäude ausgewählt. 

Gebiet Bestvariante Grün Variante Blau Pegeldifferenz 

PZM (ES I): 

Gebäude 1 
Gebäude 3 
Gebäude 4 

 

tags: 38 dB(A) 
tags: 33 dB(A) 
tags: 36 dB(A) 

 

tags: 41 dB(A) 
tags: 41 dB(A) 
tags: 42 dB(A) 

 

3 dB(A) 
8 dB(A) 
6 dB(A) 

Rossbode (ES III) 

Gerbegraben 6 
Gerbegraben 8 

 

tags: 45 dB(A) 
tags: 43 dB(A) 

 

tags: 36 dB(A) 
tags: 37 dB(A) 

 

9 dB(A) 
6 dB(A) 

Tabelle 3: Pegeldifferenzen für die Gebiete PZM und Rossbode 

3.3. Beurteilung und Schlussfolgerung 

Die Linienführung der Bestvariante Grün verläuft ab dem Rondel PZM in Richtung Bahnlinie und ver-
ursacht dadurch im Gebiet PZM, welches ein erhöhtes Schutzbedürfnis gegenüber Lärm aufweist 
(dokumentiert durch die Lärm-Empfindlichkeitsstufe I), um bis zu 8 dB(A) tiefere Lärmimmissionen als 
die Variante Blau. 

Auf der östlichen Seite des Bahndammes kommt die Bestvarianten Grün deutlich näher am Gebiet 
Rossbode zu liegen als die Variante Blau, weshalb auch höhere Lärmbelastungen infolge der Variante 
Grün resultieren. Durch den vorgesehenen Damm im Kurvenbereich unmittelbar nach der neuen SBB-
Unterführung kann der Lärm jedoch teilweise abgeschirmt werden. Da das Gebiet Rossbode der 
Lärm-Empfindlichkeitsstufe III zugewiesen ist, sind grundsätzlich etwas höhere Lärmbelastungen zu-
gelassen. Die Bestvariante Grün verursacht im Vergleich zu Variante Blau um ca. 6 - 9 dB(A) höhere 
Lärmimmissionen. 
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Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass beide Varianten die Vorgaben der LSV erfüllen, da an 
keiner Liegenschaft der untersuchten Gebiete die massgebenden Planungswerte infolge der neuen 
Entlastungsstrasse überschritten werden. 

Aufgrund der höheren Gewichtung des Schutzbedürfnisses gegenüber Lärm, was mit der entspre-
chenden Einstufung der Lärm-Empfindlichkeit erfolgte, ist das Gebiet PZM besonders vor Lärm zu 
schützen. Somit wird aus Sicht des Lärmschutzes die Bestvariante Grün zur Realisierung empfohlen. 

 

 

Bern, 10. Februar 2017 

B+S AG 

 

  
Laura Hobi Mark Ströhle 
Berichtsverfasserin Experte Akustik 
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Entlastungsstrasse Nord Münsingen 
Hinweise zu Eingaben Mitwirkung 

Fahrverbot für Lastwagen auf der neuen Entlastungss trasse 

Eingabe 
Fahrverbot für Lastwagen auf der neuen Entlastungsstrasse. Ziele: 

• Reduktion des Landbedarfs durch schmalere Fahrspuren 

• dadurch Reduktion der Kosten 

 

Beilage 
Querprofil 37  1:200 

 

Grundlagen 
VSS-Normen  640 200 / 201 / 202  "Geometrisches Normalprofil" 
VSS-Norm  640 105  "Verbreiterung in Kurven" 

 

Geometrie / Technik 
Signalisation Verbot für Lastwagen 

• beim Kreisel Bernstrasse:  in die Wegweisung beim Kreisel integriert 
• beim Knoten PZM:  Richtung Unterführung Bahnlinie 

Reduzieren der Spurbreiten in der Kurve vor der Unterführung Bahnlinie. 

 

Bemerkungen 
Lastwagen sind zwar breiter als Autos, benötigen aber strassenbautechnisch in Geraden nicht 
mehr Platz. Im Allgemeinen wird in Strassen eine Breite von 3.00 m pro Fahrspur angewendet, 
gleichgültig ob Lastwagen verkehren oder nicht. 

In Kurven benötigen Lastwagen hingegen mehr Platz, weil die Länge der Fahrzeuge 
massgebend für die Bestimmung der Kurvenverbreiterung ist. 
Im Vorprojekt werden Kurvenverbreiterungen für Lastenzüge (Kategorie A) angewendet. 
Bei einem Verbot für Lastwagen dürfen Lieferwagen bis 3 t Gewicht (Kategorie D) verkehren. 
Die Kurvenverbreiterung wird demnach für diese Kategorie bemessen. 

Hauptsächlich verkehren Lastwagen von und nach PZM sowie zum Firmengelände CTA am 
Siedlungsrand. Soll auf der neuen Entlastungsstrasse ein Verbot für Lastwagen gelten, muss 
die Hunzigenstrasse davon ausgenommen werden, weil sonst keine grossen Lastwagen zum 
PZM gelangen können. 

Der Strassenoberbau lässt sich bei einem Verbot für Lastwagen nicht reduzieren. 
Für die Dimensionierung der Schichtstärken eines Oberbaus ist nicht nur die Tragfähigkeit 
massgebend, sondern auch die Frostempfindlichkeit. 
Für den Strassenunterhalt (Reinigung, Winterdienst) verkehren sowieso Lastwagen. 
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Auswirkung Fahrverbot für Lastwagen in den einzelne n Abschnitten 
Abschnitt 1 Knoten Bernstrasse bis vor Knoten Pfarr stutz 

• Keine Reduktion der Spurbreiten (Fahrspurbreiten 3 m in Geraden). 

 

Abschnitt 2 Knoten Pfarrstutz 

• Keine Reduktion der Inseldurchfahrtsbreiten möglich. Diese müssen für den Winterdienst 
gewährt bleiben. 

 

Abschnitt 3  Knoten Pfarrstutz bis Unterführung Bah nlinie 

• Reduktion der Spurbreiten in der Kurve gemäss Querprofil 37 möglich. 

In der Kurve gelten für Radius 35 m folgende Spurbreiten: 

Spurbreite normal Kurvenverbreiterung Spurbreite Total 

3.00 m Lastenzüge (Kat. A)  1.50 m 4.50 m 

3.00 m Lieferwagen / PW (Kat. D)  0.25 m 3.25 m 

Im Vorprojekt wird die bergwärts führende Spur auf 4.00 m Breite festgelegt und toleriert, dass 
die Lastenzüge den Radstreifen mitbenutzen dürfen. 
Daher reduziert sich die Belagsbreite nur um 75 cm und nicht um 1.25 m. 

Die Strassenachse (= Kurvenradius) ist nicht verrückbar. 

 

Abschnitt 4  Unterführung Bahnlinie 

• Nicht massgebend, da der Querschnitt der Unterführung nicht reduziert werden soll. 

 

Abschnitt 5  Unterführung Bahnlinie bis vor Knoten PZM 

• Keine Reduktion der Spurbreiten möglich, da dieser kurze Abschnitt von den Spurbreiten in 
Abschnitt 4 Unterführung Bahnlinie und Abschnitt 6 Knoten PZM beeinflusst wird. 

 

Abschnitt 6  Knoten PZM "Rondell" 

• Keine Reduktion der Inseldurchfahrtsbreiten möglich. Hier müssen Abbiegungen von und 
nach dem PZM ermöglicht bleiben. 

 

Abschnitt 7  Knoten PZM bis Siedlungsrand 

• Keine Reduktion der Spurbreiten möglich, da hier grosse Lastwagen verkehren müssen. 

• Im Weiteren ist die Fahrbahn hier für den Begegnungsfall  "Velo - PW - PW - Velo"  
dimensioniert und beträgt 7.50 m. Der Begegnungsfall  "LW - LW  würde nur 6.20 m 
benötigen. 

 

Abschnitt 8  innerhalb Siedlung 

• Keine Reduktion der Spurbreiten möglich, da hier grosse Lastwagen verkehren müssen. 
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Bührer + Dällenbach Ingenieure AG 

3612 Steffisburg, 16. Februar 2017 
o:\bau\3 verkehr\32\32-1502\projekt\08 amtsb+mitw\mitwirkung\hinweise zu eingaben\hinweis c1.docx / si 

Differenzen Landbedarf zu Vorprojekt 

Reduktion Spurbreite Differenz Landfläche  (- Einsparung / + Mehrverbrauch) 

0.75 Meter  -  Spur bergwärts 100 m  x  0.75 m   = - 75 m² 

 

Differenz Kosten zu Vorprojekt 
Kosteneinsparung für folgende Bauteile: Total  Fr.  35'000.-  

• Reduktion Fahrspuren:  Fundation, Belag 
Erdarbeiten ändern sich nicht (hier erfolgt grosser Aushub für Bau der Unterführung). 

• Landerwerb:  Reduktion Erwerbsfläche um 75 m² 

 

Fazit 
Hauptsächlich verkehren Lastwagen von und nach PZM sowie zum Firmengelände CTA am 
Siedlungsrand. Vereinzelt fahren auch Lastwagen z.B. für Anlieferungen (Brennstoffe) oder bei 
Umzügen in das Quartier. 

Die Reduktion der Spurbreiten (Belagsflächen) bei einem Verbot für Lastwagen wird nur in der 
Kurve vor der Unterführung Bahnlinie massgebend. In den anderen Projektabschnitten 
benötigen Lastwagen nicht mehr Platz (strassenbautechnisch in Geraden), ist der 
Begegnungsfall "Velo - PW - PW - Velo" (Kernfahrbahn) massgebend oder sind die 
Inseldurchfahrtsbreiten bei den Knoten gegeben. 

Die Hunzigenstrasse muss vom Verbot ausgeschlossen werden, weil sonst keine Lastwagen 
mehr zum PZM gelangen können. Die Hunzigenstrasse wird zudem vom Ortsbus befahren. 

Ein Verbot für Lastwagen auf der neuen Entlastungstrasse bedeutet auch, dass die Fahrzeuge 
durch das Ortszentrum, beim Bahnhof und vor der Schule Schlossmatt vorbei fahren. Hier 
erzeugen sie auch die entsprechenden Lärm- und Abgasemissionen. 

 

� Wir empfehlen auf das "Verbot für Lastwagen" zu verzichten. 
Der Gewinn (Reduktion Kosten und Landbedarf) steht nicht im Verhältnis mit dem Umstand, 
dass Lastwagen mit dem Ziel oder der Quelle im Ortsteil West weiterhin durch das Dorf 
fahren müssen, obwohl eine neue Umfahrungsmöglichkeit besteht. 
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Erhebung der LKW Fahrten verursacht durch Ortsteil West 
(Stand Februar 2017) 
 
Ende Januar wurden die wichtigsten und grössten Betriebe im Ortsteil West telefo-
nisch kontaktiert und nach der Anzahl der Anlieferungen/Auslieferungen ihres Be-
triebs mit LKW (ab 3.5 T – 40 T) befragt. Die Angaben wurden so genau wie möglich 
gemacht, teilweise haben die Betriebe in der letzten Januar Woche ihre Anlieferun-
gen und Auslieferung per LKW notiert. Es handelt sich durchwegs um Durchschnitts-
werte.  
 

Betrieb LKW pro Tag LKW pro Woche Bemerkungen 

PZM 12-13 60-65 LKW bis 40 T 

CTA 12-15 60-75 Im Winter weniger 
LKW 

Biomilk 5 25  

Konis Brotkorb  1  

Metall&Handwerk 2 10  

ARA 1-2 6  

Raststätte 2   

Coop 
Bau&Hobby 

6 32 Im Winter weniger 
LKW, auch 40 T, 
Coop LKW mit An-
hänger 

TopTip 1-2 6-8  

 

TOTAL LKW pro Tag LKW pro Woche 

Eine Richtung 41-47 200-222 

beide Richtungen 82-94 400-444 

 
Für die Haushalte des Ortsteils West gilt folgende Annahme: 
pro Jahr 1 LKW pro Haushalt (z.B. Heizöl, DPD, Wasser, Post, etc), rund 2300 Haus-
halte (Stand Juli 2015): 

 (2300/52/5)*2 = ca. 20 LKW pro Tag, 90 LKW pro Woche) 
 
Zusammenfassung: 

TOTAL LKW pro Tag LKW pro Woche 

Betriebe, beide 
Richtungen 

82-94 400-444 

Haushalte, beide 
Richtungen 

18 90 

GESAMT 100 - 112 490 - 434 
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Fazit: 
 

 Die eruierte SV- Belastung auf der ESN von 100 – 112 LKW / Tag beruht auf 
aktuell ermittelten Aussagen der wichtigsten SV – Verursacher im OT West. 
(Umfrage Stand 02/2017) 

 Die Annahme 1 LKW/ Jahr/ Haushalt ist schweizweit allgemeingültig und 
dient als Berechnungsgrundlage 

 Gemäss Verkehrserhebung 2016 wird eine Gesamtbelastung der ESN im 
Jahr 2030 von 6‘000 Fahrzeugen ermittelt, es wird von einem SV- Anteil mit 
3,5%, d.h. ca. 210 LKW/ Tag ausgegangen. 

 Berücksichtigt man die für Münsingen bis 2030 ermittelte durchschnittliche 
Verkehrszunahme von 18,4% und die weitere Zunahme der Bevölkerungs-
zahl (Haushalte) sind die ermittelten Werte weitgehend deckungsgleich mit 
der in der Verkehrserhebung 2016 ausgeführten Prognose im Verkehrsmodell 
2030. 

 Mit dem Bau der ESN Münsingen wird das Ortszentrum und das Bahnhof-
quartier langfristig um min. 120 LKW- Fahrten entlastet.  

 
Bauabteilung, 15.02.2017 
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Schulanlage Schlossmatt – Ergebnis Schülererhebung 
(Stand: 20.01.2017) 
 
Kindergartenkinder: 

Kindergarten Ortsteil West Ortsteil Ost Total 

Schlossmatte 43 2* 45 

Giesse 1-3 70 0 70 

Dorfmatt 21 0 21 

Total 134 2 136 

* 2 von Aeschistrasse 
 

Kindergarten Ortsteil West Ortsteil Ost Total 

Bühlerplatz 9** 11 20 

Blumenhaus 3*** 17 20 

Total 12 28 40 

** Alle aus dem südlichen Ortsteil West 
*** Alle 3 aus dem nördlichen Ortsteil West 
 

Kindergarten Ortsteil West Ortsteil Ost Total 

Total ALLE 146 30 176 

 

 14 KiGa Kinder von Total 176 müssen die Bahn queren (8 %), 

 davon queren vermutlich nur 3 KiGa Kinder beim FG Übergang CTA (2 %), 
die übrigen queren die Bahn bei der Unterführung süd oder der FG Bahnhof-
unterführungen. 

 
Primarschüler Schlossmatt: 

Klasse Ortsteil West Ortsteil Ost Total % querend 

1. Klasse 61 0 61 0 

2. Klasse 50 12 62 19 % 

3. Klasse 68 5 73 7 % 

4. Klasse 51 11 62 18 % 

5. Klasse 50 6 56 11 % 

6. Klasse 50 8 58 14 % 

Total 330 42 372 11 % 

 

Klasse Ortsteil Ost Querung CTA Übrige Querungen 

1. Klasse 0 0 0 

2. Klasse 12 7 5 

3. Klasse 5 1 4 

4. Klasse 11 6 5 

5. Klasse 6 1 5 

6. Klasse 8 3 5 

Total 42 18 24 
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 42 Schüler von Total 372 müssen die Bahn queren (11 %), 

 davon queren vermutlich 18 Schüler bei der FG Querung CTA (5 %), die übri-
gen 24 queren die Bahn bei der Unterführung süd oder der FG Bahnhofunter-
führungen. 

 
Oberstufen Schüler 

Klasse Ortsteil West Ortsteil Ost Total % querend 

7. Klasse 51* 3 61 5 % 

8. Klasse 45** 4 61 7 % 

9. Klasse 47*** 3 60 5 % 

Total 143 10 182 5 % 

* 7 aus Rubigen 
** 11 aus Rubigen, 1 aus Allmendingen b. Bern 
*** 9 aus Rubigen, 1 Aus Allmendingen b. Bern 
 

 27 Oberstufenschüler kommen vermutlich mit Velo aus Richtung Rubigen 

 10 Oberstufenschüler von Total 182 müssen die Bahn queren (5 %), 

 davon queren vermutlich 4 Oberstufenschüler bei der FG Querung CTA (2 
%), die übrigen 6 queren die Bahn bei der Unterführung süd oder der FG 
Bahnhofunterführungen. 

 
Weitere Schülerbewegungen von Schulzentrum Rebacker: 
 

 7-9 Klasse (248 Schüler): Je einmal pro Woche in die Sporthalle und zurück, 
Uhrzeiten je nach Stundenplan, (betrifft 13 Klassen, ab nächstem Schuljahr 
12 Klassen) 

 1-4 Klasse (215 Schüler): 14-tgl ins Lehrschwimmbecken, Uhrzeiten je nach 
Stundenplan (12 Klassen), Begleitet durch min. 1 Lehrperson 

 
Fazit:  
 Nur 4 % aller Schüler des Schulzentrums Schlossmatt queren bei der CTA, 

5 % bei der SBB Unterführung/Unterführung Süd und die übrigen 91 % in 
der Sägegasse. 

 66 (5 %) der rund 1350 Schüler der Schulzentren Schlossmatt und Rebacker 
müssen die Bahnlinie queren, davon 25 (2 % von 1350) bei der CTA. 

 Weitere Schülerbewegungen finden grösstenteils ausserhalb der Spitzen-
stunden statt. Die jüngeren Schüler werden durch eine Lehrperson beglei-
tet. 

 

 

Vernachlässigbar da keine 
„zwingende“ Querung 

Total 548 Kinder 

Total 25 Kinder 
+ 
Bewegungen zwischen 

den Schulzentren 


























